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Jedenfalls müssen sich alle Schüler vor dem Anfang
der neuen Leetionen wieder einfinden und an der allgemei¬
nen Schulversammlung, womit jedes Semester eröffnet wird,
Theil nehmen .

7 .

Verhalten des Schülers bei seinem
Abgange .

Von allen Schülern wird erwartet , daß sie den In¬
spektor von ihrem beabsichtigten Abgänge bei Zeiten in
Kenntniß setzen ., und sich aus Dankbarkeit gegen ihre Lehrer
denselben sämmtlich gebührend empfehlen werden .

Wer aus der Iften Klasse sich der Entlassungsprüfung
vor der dazu bestimmten Commission unterziehen will , hat
sich ein Vierteljahr vor dem Schlüsse des Semesters , also
zu Johannis oder zu Weihnachten , unter Vorzeigen der
Genehmigung seiner Angehörigen bei dem Jnspector zu mel¬
den , muß in diesem Falle aber wenigstens schon ein Jahr
Mitglied der Isten Klasse gewesen sein .

Wahrend der schriftlichen Prüfung findet höhern An¬
ordnungen zu Folge eine strenge Clausur und fortwahrende
Aufsicht Statt . Wer sich fremder Hülfe in irgend einer Art
bedient , muß sofort zurückgewiesen werden . — Für die An¬
fertigung des deutschen und französischen Aufsatzes , der ma¬
thematischen und naturwissenschaftlichen Arbeit sind mit Ein¬
schluß der Reinschrift it 6 Stunden , für die Anfertigung des
latein . und englisch . Aufsatzes » 2 — 3 Stunden gestattet .

Der schriftlichen Prüfung folgt das mündliche Exa¬
men .

Das
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Das Ergebniß beider Examina , in Verbindung mit
dem Urtheil der Lehrer , die den AbituruS in den letzten
Jahren seines Aufenthaltes auf der Schule unterrichtet ha¬
ben , dient dcm Jnspector bei Abfassung der Abgangszeugnisse
zur Richtschnur .

Diejenigen Schüler , welche das Zeugniß der Reife
erhalten haben , werden in der Regel bei dem öffentlichen
Schulexamen °vdcr am Schulschlusse feierlich entlassen . Bei
den Uebrigen findet eine solche Entlassung nicht Statt .

Jeder Schüler ist zur strengen , unablässigen Beobach¬
tung vorstehender Schulgesetze bis zum Tage seiner Entlassung
oder seines Abganges von der Schule verpflichtet .

Die Censur , welche am Schlüsse eines jeden Semesters ,
also vor Anfang der Ferien , jedem Schüler eingehändigtwird ,
hat derselbe seinen Aeltern oder deren Stellvertreter jedes¬
mal zur Kenntnißnahmc vorzulegen .

Wenn es für nöthig erachtet werden sollte , Abänderun¬
gen in vorstehenden Gesetzen zu treffen , so wird dieses zu seiner
Zeit bekannt gemacht werden .
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